
Der Bund stimmt dem Aufnahmeantrag   zu  nicht zu ²

Der LV stimmt dem Aufnahmeantrag    zu ¹  nicht zu ²

Der Stamm stimmt dem Aufnahmeantrag  zu ¹  nicht zu ²

beantragt hiermit die Aufnahme in den Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder e.V. mit Sitz in Immenhausen und gleichzeitig in die 
oben genannten Untergliederungen des Vereins und erkennt die Ziele des Bundes an. Von den beigefügten Datenschutzhinweisen habe 

ich Kenntnis genommen.

Aufnahmeantrag

Vorname

Zusatz zur Anschrift falls erforderlich

Ort, Datum   Unterschrift aller Erziehungsberechtigten

Ort, Datum   Unterschrift des zukünftigen Mitglieds

Ich bin/wir sind sowohl mit dem Beitritt als auch damit einverstanden, dass mein/unser Kind seine satzungsmäßigen Rechte, die ihm 

infolge des Beitritts zustehen, ausübt. 
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¹ Bei Antragstellenden über 18 Jahre kurze Stellungnahme.  ² Die Ablehnung des Antrags ist zu begründen.

Datum, Unterschrift Landesvorstand

Datum, Unterschrift Bundesvorstand

Datum, Unterschrift Stammesführung

Erfasst in Mitgliederverwaltung

E-Mail 

Nachname

Name des Stammes / der Aufbaugruppe

Antragstellende über 18 Jahre begründen bitte kurz ihr Aufnahmeersuchen:

Geburtsdatum

Telefonnummer 

Straße

PLZ Ort

als Zweitmitglied (z.B. bei Umzug)

als förderndes Mitglied

als juristische Person
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Wichtige Hinweise

1. Bei Minderjährigen muss der Aufnahmeantrag von allen gesetz-

lichen Vertreterinnen/Vertretern unterschrieben werden.

2. Bei Personen ab 18 Jahren müssen alle Beteiligten eine schriftliche 
Stellungnahme abgeben.

3. Die Aufnahme wird mit der Benachrichtigung des neuen Mit-

gliedes wirksam. Die Mitgliedschaft wird nicht vorzeitig dadurch 
erworben, dass der Stamm den Mitgliedsbeitrag annimmt und an 
den Landesverband weiterleitet.

Ziele unserer Gruppenarbeit sind,

 – zu rücksichts- und respektvollem Leben in der Gemeinschaft zu 
erziehen,

 – Verantwortungsbewusstsein für sich und die Gruppe heraus-

zubilden,

 – die Bereitschaft zu fördern, gemeinsam entwickelte Regeln des 
Zusammenlebens umzusetzen, 

 – sich eine eigene Meinung zu bilden sowie Interesse an politischen 
Fragen zu wecken,

 – zu sozialem und ökologischem Engagement ermutigen,

 – ein Selbstverständnis als junge Europäerinnen und Europäer und 
die Identifikation mit der weltweiten Pfadfinderidee und der 
Völkerverständigung zu entwickeln.

Auszüge aus der Satzung

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft

(1) Mitglied im Verein können auf schriftlichen Antrag werden

 –  natürliche Personen,

 –  juristische Personen.

 Der Antrag minderjähriger Personen muss vom gesetzlichen Ver-
treter (bei mehreren Vertretern) unter schrieben werden.

 Jedes ordentliche Mitglied gehört einem (1) Landesver band an. 
Eine Mitgliedschaft in mehreren Landesver bänden oder meh-

reren örtli chen Gruppen ist mit schriftlicher Zustim mung des 
Bundes vor stands mög lich. Das aktive/passive Wahlrecht kann 
nur in einer (1) Gruppe und dem dazu ge hörigen (1) Landesverband 
ausgeübt werden.

(2) Es ist anzugeben, ob die Mitgliedschaft als ordentliches oder als 
förderndes Mitglied gewünscht wird.

 Untergliederungen als eingetragener oder nicht einge tra gener 
Verein und andere juristische Personen können nur förderndes 
Mitglied werden. 

 Fördernde Mitglieder können unmittelbar dem Verein an gehören.

 Über die Aufnahme entscheidet der Bundesvor stand nach der von 
der Bundes versammlung erlassenen Aufnahme ordnung.

(3) Bei Untergliederungen bedingt die Mitgliedschaft auto matisch die 
Mitgliedschaft in den übergeordneten Ebenen.

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt des Mitgliedes durch 
Erklärung gegenüber der jeweiligen Untergliederung in Textform, 
Ausschluss des Mitgliedes, Streichung aus der Mitgliederliste 
aufgrund Beitragsrückstand von mehr als 11 Monaten nach Bei-
tragsfälligkeit, Tod.

(3) Die Beitragspflicht verlängert sich automatisch um ein Jahr, so-

fern der Austritt nicht bis zum 31. Dezember erklärt wurde. Bei 
unterjährigem Austritt erfolgt keine anteilige Rückerstattung von 
Mitgliedsbeiträgen.

§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder

(1) (...) Jedes Mitglied hat die Beschlüsse der satzungs gemäßen Organe 
des Vereins zu beachten. Jedes Mitglied hat Beiträge zu entrichten. 
Näheres regelt die von der Bundesversammlung erlassene Bei-
tragsordnung.

(2) Ordentliche Mitglieder sind zur aktiven Mitwirkung an der Arbeit 
des Vereins und zur Förderung des Vereins zweckes (§ 2) nach 
besten Kräften verpflichtet.

(3) Fördernde Mitglieder unterstützen den Verein ideell und ma-

teriell. Sie haben mindestens den von der Bun desver sammlung 
festgesetzten Jahresbeitrag zu ent richten. (...) Der Erwerb der 
Fördermitgliedschaft durch Personen unter 26 Jahren bedarf 
der Zustimmung des Vorstands der örtlichen Gruppe und des 
Landesvorstands.

Auszüge aus der Aufnahmeordnung

§ 2 Verfahren 

(1) Natürliche Personen unter 18 Jahren – Ebene örtliche Gruppe

a) Die interessierte Person gibt bei der örtlichen Gruppe den Auf-

nahmeantrag ab.

b) Der Vorstand der örtlichen Gruppe dokumentiert auf dem 
Aufnahmeantrag, ob er die Aufnahme befürwortet oder ablehnt 
und reicht den Antrag in jedem Fall unverzüglich an den Landes-

verband weiter. Eine Ablehnung des Aufnahmeantrags ist durch 
den Vorstand der örtlichen Gruppe schriftlich zu begründen.

c) Der Landesverband erfasst den Aufnahmeantrag in der  
Mitgliederverwaltung, sofern der Landesvorstand die Aufnahme 
des Mitglieds befürwortet. Eine Ablehnung des Aufnahmean-

trags ist durch den Landesvorstand schriftlich zu begründen und 
an den Bundesvorstand weiterzureichen.

d) Wenn nicht binnen einer Frist von acht Tagen eine ablehnende 
Entscheidung des Bundes vor stan des dem Landesvorstand 
zugegangen ist, gilt der Aufnah meantrag rückwirkend zum 
Antragsdatum als angenommen. Bei Ablehnung der Aufnahme 
durch den Vorstand der örtlichen Gruppe oder den Landesvor-

stand verlängert sich die Frist auf vier Wochen. Während dieser 
Frist müssen Vorstand der örtlichen Gruppe, Landesvorstand 
und Bundesvorstand den Kontakt aufnehmen, um zu einer ge-
mein samen und einvernehmlichen Entscheidung zu kommen.

e) Der Mitgliedsausweis wird vom Landesverband direkt an die 
örtliche Gruppe als Bestätigung der ordentlichen Mitgliedschaft 
übersandt.  

f) Die Ablehnung eines Aufnahmeantrags hat schriftlich an die 
An trag stellerin / den Antragsteller zu erfolgen. Die be trof fenen 
Unter gliederungen erhalten hiervon eine Kopie. (...)

(2) Natürliche Personen ab 18 Jahren - Ebene örtliche Gruppe

a) Die interessierte Person gibt bei der örtlichen Gruppe den Auf-

nahmeantrag ab. Der Antrag ist schriftlich zu begründen.

b) Der Vorstand der örtlichen Gruppe dokumentiert auf dem 
Aufnahmeantrag, ob er die Aufnahme befürwortet oder ablehnt 
und reicht den Antrag in jedem Fall unverzüglich an den Landes-

verband weiter. Die Entscheidung des Vorstands der örtlichen 
Gruppe ist schriftlich zu begründen.

c) Der Landesverband erfasst den Aufnahmeantrag in der Mitglie-

derverwaltung, sofern der Landesvorstand die Aufnahme des 
Mitglieds befürwortet. Die Entscheidung des Landesvorstands 
ist in jedem Fall schriftlich zu begründen und an den Bundes-

vorstand weiterzureichen.

d) Ein Aufnahmeantrag gilt rückwirkend zum Antragsdatum als 
angenommen, sobald der Bundesvorstand dies dem Landesvor-

stand mitteilt, spätestens jedoch sechs Wochen nach Eingang im 
Bundesamt. Bei Ablehnung der Aufnahme durch den Vorstand 
der örtlichen Gruppe / Landesvorstand gilt ebenfalls eine Frist 
von sechs Wochen nach Eingang im Bundesamt, binnen derer 
der Bundesvorstand über die Aufnahme entscheidet. Während 
dieser Frist müssen Vorstand der örtlichen Gruppe, Landesvor-

stand und Bundesvorstand den Kontakt aufnehmen, um zu einer 
gemeinsamen und einvernehmlichen Entscheidung zu kommen. 

(...)

(3) Natürliche Personen ab 18 Jahren – Ebene Landesver band

 In Ausnahmefällen können natürliche Personen direkt in einem 
Landesverband Mitglied werden. Grundsätz lich ist eine Mit-
gliedschaft auf der Ebene der örtlichen Gruppen anzustreben.

a) Die interessierte Person gibt beim Landesvorstand den Auf -
nahme antrag ab. Im Antrag ist in kurzer Form zu begründen, 
warum eine Mitgliedschaft unmittelbar auf Landesebene 
gewünscht wird. 

(...)

Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder e.V.

BdP Bundesamt · Kesselhaken 23 · 34376 Immenhausen
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Datenschutzerklärung

Im Folgenden informieren wir über die Erhebung personenbezogener 
Daten im Rahmen der Mitgliedschaft im Bund der Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder (BdP) e.V.

Der BdP und seine Untergliederungen erheben, verarbeiten und 
nutzen personenbezogene Daten seiner Mitglieder unter Einsatz von 
Datenverarbeitungsanlagen zur Durchführung und Verwaltung der 
Mitgliedschaft und Erfüllung der in seiner Satzung und der zugehörigen 
Ordnungen aufgeführten Zwecke und Aufgaben. Das sind: 

 – Name und Anschrift

 – Bankverbindung

 – erteilte Lastschrift-Mandate

 – Telefonnummern und E-Mail-Adressen

 – Adressen und Geburtsdatum

 – Daten über die Teilnahme an Veranstaltungen und Kursen und 
die Ausübung von Ämtern und Aufgaben

 – Daten zur Mitgliedschaft an sich (Eintrittsdatum, Zugehörigkeit zu 
Gruppen und Untergliederungen, Beitragszahlungen). 

Rechtsgrundlage ist Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 der EU-Datenschutzgrund-

verornung (EU-DSGVO).

Verantwortlich gem.  Art. 4 Abs. 7 EU-DSGVO ist der Bund der Pfad-

finderinnen und Pfadfinder (BdP) e.V.  vertreten durch den Bundesvor-

stand, Kesselhaken 23 in 34376 Immenhausen

Telefon: +49 5673-99584-0
Telefax: +49 5673-99584-44

Unsere Datenschutzbeauftragte ist unter der Emailadresse 

 datenschutz@pfadfinden.de oder unserer Postadresse mit dem Zusatz 
„die Datenschutzbeauftragte“ zu erreichen.

Alle Mitglieder haben im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des 
Bundesdatenschutzgesetzes und der Europäischen Datenschutzgrund-

verordnung das Recht auf Auskunft über die zu ihrer Person gespei-
cherten Daten, deren Empfängern sowie den Zweck der Speicherung, 
Berichtigung ihrer Daten im Falle der Unrichtigkeit, Löschung und 
Einschränkung ihrer Daten und das Recht auf Datenübertragbarkeit.

Zudem haben alle Mitglieder das Recht, sich bei einer Datenschutz-
Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen 
Daten durch uns zu beschweren.

Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung 
dieser Satzung stimmen die Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung  
(Speicherung, Veränderung und Übermittlung) und Nutzung ihrer 
personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung der satzungs-

gemäßen Aufgaben und Zwecke des Vereins zu. Eine anderweitige 
Datenverwendung (z.B. Datenverkauf) ist nicht zulässig.

Falls ein Mitglied eine Einwilligung zur Verarbeitung seiner Daten 
erteilt hat, kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen werden. Ein 
solcher Widerruf beeinflusst die Zulässigkeit der Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten, nachdem er uns gegenüber ausgesprochen 
wurde. Soweit wir die Verarbeitung der personenbezogenen Daten auf 
die Interessenabwägung stützen, kann das Mitglied Widerspruch gegen 
die Verarbeitung einlegen. 

Dies ist der Fall, wenn die Verarbeitung insbesondere nicht zur Erfül-
lung des satzungsgemäßen Zwecks erforderlich ist. Bei Ausübung eines 
solchen Widerspruchs bitten wir um Darlegung der Gründe, weshalb 
wir die personenbezogenen Daten nicht wie von uns durchgeführt 
verarbeiten sollten. 

Im Falle eines begründeten Widerspruchs prüfen wir die Sachlage und 
werden entweder die Datenverarbeitung einstellen bzw. anpassen oder 
die zwingenden schutzwürdigen Gründe aufzeigen, aufgrund derer wir 
die Verarbeitung fortführen.

Auszug aus der EU-Datenschutzgrundverordnung

Artikel 6

(1) Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der nach-

stehenden Bedingungen erfüllt ist:

a) Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung 

der sie betreffenden personenbezogenen Daten für einen oder 

mehrere bestimmte Zwecke gegeben;

b) die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen 

Vertragspartei die betroffene Person ist, oder zur Durchführung 

vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der 

betroffenen Person erfolgen;

c) die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 
erforderlich, der der Verantwortliche unterliegt;

d) die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen 

der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu 

schützen;

e) die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erfor-

derlich, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffent-

licher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde;

f) die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen 

des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich, sofern nicht 

die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betrof-

fenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, 

überwiegen, insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen 

Person um ein Kind handelt.

Unterabsatz 1 Buchstabe f gilt nicht für die von Behörden in Erfüllung 

ihrer Aufgaben vorgenommene Verarbeitung.

[...]

Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder e.V.
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Bund der Pfadfinderinnen  

und Pfadfinder e.V. 

Stamm Goten  

Kaiserslautern 

 

stammesfuehrer@pfadfinder-kl.de 

www.pfadfinder-kl.de 

 

 

Vereinbarung über die Nutzung von Fotografien und Filmen für die 

Berichterstattung des Stamm Goten im Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder e.V. (BdP) 
 

Vorname:   ________________________________ 

Nachname:  ________________________________ 

Straße :  ________________________________ 

PLZ, Ort:   ________________________________ 

Geb.-Datum:   ________________________________ 

Tel.:    ________________________________ 

E-Mail:  ________________________________ 

Zwischen dem Stamm Goten Kaiserslautern (Mitglied im Bund der Pfadfinderinnen und 

Pfadfinder e.V. (BdP)) und o.g. Person wird folgende Nutzungsvereinbarung für Fotografien 

und Videos getroffen:  

 

1. Es wird zugestimmt, dass von der o.g. Person Aufnahmen erstellt und dem BdP zum Zwecke 

der Berichterstattung in Medien, für Werbezwecke und zur Verwendung nach Ziffer 2 zur 

Verfügung gestellt werden. 

2. Für die Nutzung wird keine inhaltliche, zeitliche oder räumliche Beschränkung vereinbart. 

Der Nutzung für folgende Zwecke wird uneingeschränkt zugestimmt: 

- Veröffentlichung in den Medien des Stamm Goten und des BdP (z.B. pfade, Neue Briefe) 

- Veröffentlichung in der Presse (z.B. Pressefotos) 

- Veröffentlichung im Internet (z.B. auf den Homepages des Stamm Goten und des BdP, 

der Bundesmail) 

3. Die/der Fotografierte/Gefilmte stimmt einer Nutzung ihres/seines Fotos/Films zur Nutzung 

innerhalb von Fotomontagen unter Entfernung oder Ergänzung von Bildbestandteilen bzw. 

für verfremdete Bilder der Originalaufnahmen zu. 

4. Ein Anspruch auf eine Nutzung im Sinne der Ziffern 1 und 2 wird durch diese Vereinbarung 

nicht begründet. Der/die Fotografierte/Gefilmte kann beim BdP Bundesamt die Art der 

Bildnutzung jederzeit erfragen. 

5. Die/der Fotografierte/Gefilmte überträgt dem Fotografen alle zur Ausübung der Nutzung 

gem. Ziffer 2 notwendigen Rechte an den erstellten Fotografien und Filmen. 

6. Der Name der/des Fotografierten/Gefilmten wird im Sinne des Datenschutzes nicht 

veröffentlicht. Eine Weitergabe zum Zwecke der Markt- und Meinungsforschung findet nicht 

statt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt generell nicht. 

7. Ein Honorar für die Fotografien und Filme wird vom BdP nicht gezahlt. 

8. Die Auflösung dieser Vereinbarung bedarf der Schriftform. 

 
_________________  _______________________________________________ 

Ort, Datum   Unterschrift Fotografierte/r) (ab 12 Jahren erforderlich) 

 

_________________  _______________________________________________ 

Ort, Datum   Unterschrift aller Erziehungsberechtigten  

(bei Minderjährigen unter 18 Jahren erforderlich) 


